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Infrastruktur | Für den geplanten Bikeweg Visp–Zermatt müssen noch Durchgangsrechte geklärt werden

Bikeweg Visp–Zermatt in Verzug

VISP/ZERMATT | Das Projekt
für den Bikeweg zwi-
schen Visp und Zermatt
steht. Die Bauarbeiten
können aber voraussicht-
lich erst 2012 starten.

Die Bauarbeiten für den geplan-
ten Bikeweg zwischen Visp und
Zermatt sollten bereits im Früh-
jahr 2010 beginnen. Jetzt, rund
ein Jahr später, fahren noch kei-
ne Bikes auf dem neuen Weg.
«Vielleicht war man etwas zu op-
timistisch. Die Umsetzung eines
solchen Projekts verschlingt im-
mer enorm viel Zeit», so Projekt-
leiter Stefan Walther vom zu-
ständigen Planungsbüro. 

Weitere Gespräche nötig
Inzwischen ist man aber in der
Planung ein gutes Stück weiter.
Im April 2009 wurde das Pro-
jekt, an dem die zehn Gemein-
den Visp, Zeneggen, Stalden,
Törbel, Embd, Grächen, St. Ni-
klaus, Randa, Täsch und Zer-
matt beteiligt sind, öffentlich
aufgelegt. Einsprachen gingen
während der vorgeschriebenen
Frist keine ein. Zu klären sind
jetzt lediglich noch einzelne
Durchgangsrechte mit privaten
Eigentümern. Dazu fand ges-
tern Abend eine Infoveranstal-
tung in Herbriggen statt. Nach
den Einverständniserklärun-
gen der Besitzer geht das Dos-

sier zum Kanton. Erhält man
von diesem grünes Licht, so
könnte man bereits im Früh-
jahr 2012 mit den Bauarbeiten
beginnen.

Sicherheit gross- 
geschrieben
Der Bikeweg zwischen Visp und
Zermatt soll entlang des beste-
henden Wanderwegs verlau-
fen, der allerdings auf zwei Me-
ter Breite ausgebaut werden
müsste, um die Sicherheit von
Wanderern und Bikern zu ge-
währleisten. Zudem muss die
Sicherheit auch in Bezug auf
den Strassen- und Bahnverkehr
sowie hinsichtlich Naturgefah-

ren berücksichtigt werden, da
das steile Gelände doch ein ge-
wisses Gefahrenrisiko birgt. In
den Bereichen Kalpetran–St. Ni-
klaus und Täsch–Zermatt sind
für den Bikeweg zum Teil grös-
sere bauliche Massnahmen not-
wendig. «Für die anspruchsvol-
leren, zeitintensiveren Ab-
schnitte werden sicherlich ein-
zelne Arbeiten ausgeschrieben.
Zudem werden sicher die jewei-
ligen Gemeindearbeiter auch
an den Arbeiten beteiligt sein»,
erklärt Walther. Um die Wege
auszubessern, käme auch der
Einsatz von Lehrlingslagern
oder des Zivilschutzes infrage.
Der Bikeweg soll keine Raserpis-

te werden, obwohl es Abschnit-
te gibt, bei denen das Tempo
steigt. Mithilfe von künstlichen
Hindernissen soll die Geschwin-
digkeit gedrosselt werden. Wie
das Vorbild im Goms soll auch
der Bikeweg von Visp nach Zer-
matt familientauglich sein, und
eine Zusammenarbeit mit der
Matterhorn Gotthard Bahn als
Initiantin des Projekts wird an-
gestrebt.  Nach den Berechnun-
gen des Planungsbüros belau-
fen sich die Gesamtkosten auf
rund 630000 Franken. «Noch
ist offen, inwieweit sich der
Kanton an den Kosten beteili-
gen wird», so Walther. Denn im
Zusammenhang mit dem neu-

en kantonalen Ausführungsge-
setz zum Bundesgesetz über
Fuss- und Wanderwege bestehe
für das vorliegende Projekt eine
gewisse Unsicherheit. Der Pro-
jektleiter hofft, dass sich die
Subventionsfrage im Zusam-
menhang mit der Plangenehmi-
gung klären wird und sich zu-
gunsten des Projekts entwi-
ckelt. Die Restkosten werden
dann zwischen den beteiligten
Gemeinden aufgeteilt. Da sich
der Bikeweg auch auf histori-
schen Wegen befindet, erhielt
man aber bereits von der Verei-
nigung «Via Storia» die Zusage
für eine finanzielle Unterstüt-
zung des Projekts.  mst

Mehraufwand. Beim Abschnitt zwischen Täsch und Zermatt muss der vorhandene Weg ausge-
bessert und verbreitert werden. (Bikeweg 2) 

Route gegeben. Der Bikeweg zwischen Visp und Zermatt verläuft entlang des bestehenden Wander-
wegs. Beim Start in Visp braucht es keine grösseren baulichen Massnahmen. (Bikeweg 1) FOTOS ZVG

Fall Abgottspon | Kantonsgericht lehnt Beschwerde ab und hält fest, dass der Staatsrat das Verfahren nicht verzögert

Staatsrat lässt sich mit Entscheidung Zeit –
und bekommt recht
WALLIS | Das Kantons -
gericht lehnt die Verwal-
tungsgerichtsbeschwerde
betreffend Rechtsverzö-
gerung von Valentin
 Abgottspon ab. 

SEBASTIAN GLENZ

Das Kantonsgericht hält den
Staatsrat nicht zur Eile an. Seit
dem 15. Oktober 2010 steht
ein Entscheid im Fall Abgott-
spon aus. Der Staatsrat hat bis-
her noch nicht entschieden,
ob es sich um eine missbräuch-
liche fristlose Entlassung bei
der Lehrperson Valentin Ab-
gottspon an der Orientierungs-
schule Stalden handelte. 

Seit dem 15. Oktober
hängig
Abgottspon und sein Anwalt
haben deshalb am 4. Mai 2011
bei der öffentlich-rechtlichen
Abteilung des Kantonsge-
richts eine Rechtsverzöge-
rungs- und Rechtsverweige-
rungsbeschwerde eingereicht.
Unter anderem mit folgendem
Antrag: Der Staatsrat müsse
den Fall prioritär behandeln
und beurteilen. Insbesondere

auch deshalb, «weil der Fall
verfassungsrechtlich eindeu-
tig ist und die Beurteilung kei-
nen grossen Aufwand zeitigt».
Auch hielt Abgottspon in der
Beschwerde fest, dass der feh-
lende Staatsratsentscheid zu
seiner Entlassung praktisch 
einem Berufsverbot gleich-
komme, was die Abweisung
seiner 21 Stellenbewerbungen
trotz Lehrermangels beweisen 
würde. 

Mit Beschwerde 
abgeblitzt
Das Kantonsgericht hat diese
Beschwerde nun abgewiesen.
Es begründete den Entscheid
unter anderem damit, dass die
Entscheidungsfrist sechs Mo-
nate beträgt, die das Verwal-
tungsrechtspflegegesetz einer
Behörde zur Erledigung der
bei ihr hinterlegten Beschwer-
de auferlegt. Und diese Frist ist
gemäss Kantonsgericht noch
nicht verstrichen. 

Auch deshalb nicht, weil
die Verwaltungsbeschwerde
von Valentin Abgottspon ge-
gen seine fristlose Kündigung
am 15. Oktober 2010 eingegan-

gen sei, das Beschwerdeverfah-
ren bis zum 15. Mai 2011 sie-
ben Monate gedauert hätte
und die Akten sich in dieser
Zeit während fast vier Mona-
ten für das Zwischenverfah-
ren bezüglich der aufschieben-
den Wirkung beim Kantonsge-
richt befunden hätten. Infol-
gedessen hätte der Staatsrat
für die Bearbeitung dieses Dos-
siers höchstens vier Monate
Zeit gehabt. Im Urteil heisst es:
Es war das Recht des Be-
schwerdefu?hrers, vom Rechts-
mittel und dem entsprechen-
den Zwischenverfahren Ge-
brauch zu machen. Gemäss
aufgeführter Lehre und Recht-
sprechung muss er sich jedoch
diese Zeit anrechnen lassen.
Das Kantonsgericht wider-
spricht also dem Vorwurf,
dass der Staatsrat das Verfah-
ren verschleppen würde. 

Der Beschwerdeführer
hätte deshalb nicht bereits En-
de April 2011, also sechs Mo-
nate nach Eingabe der Be-
schwerde mit einem Ent-
scheid des Staatsrates rechnen
können, auch wenn es wün-
schenswert gewesen wäre,

wenn die Vorinstanz das Urteil
vor Ende des Schuljahres ge-
fällt hätte, heisst es seitens des
Kantonsgerichts. 

Abgottspon legt keinen
Rekurs ein
Abgottspon will gegen diesen
Entscheid keinen Rekurs ein-
legen. «Mein Anwalt und ich
haben uns entschieden, kei-
nen Rekurs einzulegen, denn
wahrscheinlich würde auch
dies wieder als Vorwand be-
nutzt werden, keine Entschei-
dung in der Sache selber zu 
fällen und das Verfahren wie-
der auf die lange Bank zu
schieben. Und wir möch-
ten nicht, dass noch einmal
einfach so acht Monate ver-
streichen. 

Wir hoffen jetzt, dass der
Staatsrat endlich vorwärts-
macht und die Entscheidung
endlich fällt, oder beschliesst,
in den Ausstand zu treten.» Er
selber sei natürlich ent-
täuscht, dass das Kantonsge-
richt so entschieden habe. Zu-
mal das Ganze für ihn auch
 finanzielle und berufliche
Konsequenzen habe. Warten auf den Entscheid. Valentin Abgottspon. FOTO WB


